
Or sea zup. g 

der Gemeinde Oyten, Landkreis Verden, über die Baugestaltung und gegen 
Verunstaltung im Baugebiet des Bebauungsplanes Nr. 8 

"Cyfen, an der Lienertstraße" 

Auf Grund der 6 und 40 der Eiedersächsischen Gemeindeordnung vom 
4. März 1955 (Nds. CVB1.  bb.  I S. 126) in der Fassung vom 18. April 1963 
(Nds. GVB1. S. 255) in Verbindung mit § 3 des Gesetzes gegen Verunstal-
tung von Ortschaften und landschaftlich hervorragenden Gegenden vom 
15. Juli 1907  (GS.  S. 260) sowie auf Grund der 2 und 3 der Verordnung. 
über Baugestaltung vom 10.11.1936 (RGB1. 1 S. 938) wird im Einvernehmen 
mit dem Landkreis Verden zur einheitlichen Geltung der baulichen An-
lagen im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 8 

"Oyten, an der Lienertstraße" 

folgende Ortssatzung erlassen: 

1. Baugestaltung  

§1 

Zulässig  sine  Sattel- und Walmdächer mit einem Neigungswinkel zwischen 
35 und 500. Sie sind mit roten bzw, dunklen Hohl- oder Doppelfalz
pfannen einzudecken. 

§2 

Die Traufenhöhe der Gebäude soll das Maß von 3,50 m und die Sockel-
höhe das Maß von 0,5C m nicht überschreiten 

§ 3 
Die Gebäude sind als Ziegelrohbauten oder Putzbauten zu errichten. Für 
den Außenputz bz*. Außenanstrich sind helle Farbtöne zu wählen, 

§ 4 
Zur Wahrung der einheitlichen Wirkung der Farbflächen sind Daehaufbau-
een in Zahl und Größe auf ein geringes Maß zu beschränken (1/) der 
Traufenlänge des Hauptgebäudes) und dürfen nicht auf die Umfassungs-
wände gesetzt werden. Die Traufhöhe des Dachaufbaues darf das Maß  eon 
240 m über OK- Fußboden des Daehgesehosses nicht überschreiten. Von 
der Traufe bis zur Höhe der Dachaufbauten müssen 3 Reihen Dachziegel 
durchlaufen. 

5 
Alle Nebengebäude haben sich in Gestaltung Farbe und Baustoff dem 
Hauptgebäude anzupassen. 
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L' Einfried,igu.% 

§6 

Zur Einfriedigung der Grundstücke sind an der Straße sowie an den seit-
lichen Nachbargrenzen im Vorgartenbereich lebende Heeken  on  1,00 m 
Höhe oder Jägerzäune zu sehaffen g  zu deren Schutz auf der Innenseite 
Drahtgeflecht gezogen werden kann. Feste Einfriedigungen sind auf den 
seitlichen Grenzen zugelasseh, wenn diese aus Drahtgeflecht bis zu 
einer Höhe von 1,25 m bestehen. 

III-, Schutz egen Vezle9.111m2g. • • 

e 
Für Werbemittel ist die Verordnung des Landkreises Verden über Außen-
werbung vom 10n Oktober 1952 maßgebend. 

IV., A24,1,gemeines 

§8 

Der Geltungsbeereitsh dieser Satzung entspricht dem des Bebauungsplanes 
Nr. 8,"Oyten, an der Lienertstraß&J 
Über Ausnahmen beschließt die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde Oyten. Ausnahmen von den §§ 1 und 2 dieser Satzurg 
bedürfän der Zustimmung des Regierungspräsidenten. 

§9  

Inkrafttreten der Satzung 

Die vorstehende vom Rcet der Gemeinde Oyten in seiner Sitzung am  lb. 
Dezember 1965 beschlossene Satzung tritt am Tage nach der Bekannt-
maehung im Amtlichen Verordnungsbiatt für den Landkreis Verden in 
Kraft. 
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